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Auf die Anfrage der Abgeordneten Robak und Genossen vom 5.Mai 
1971, NrD 580/J, betreffend Erhöhung des Devisenbetrages, den 
die Staatsbürger von beiden Seiten über die Grenze mitnehmen 
dü~fen, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Die Sozialistische Föderative Republik Jugosli.uvien hat die 
Höchstbeträge, die ausländische Touristen in jugoslawischen 
Geldzeichen ein- und ausführen dürfen, mit \.Jirksamkeit vom 

23.Jänner 1970 erhöht. Seit diesem Zeitpunkt können in jugosla
wischer Währung bis zu 200 pinar ein- bzw. bis zu 100 Dinar 
ausgeführt werdeno 

Die EinfUhr ausländischer Zahlungsmittel i~ die Sozialistische 
Föderative Republik Jugoslawi.en unterliegt keiner Beschränkung. 
Da die Wechselkurse diesseits und jenseits der Staatsgrenze 
-, abgesehen von unbedeutenden Abweichungen - in gleicher Höhe 
notieren, würde eine etwaige weitere Erhöhung des Betrages, der 
in jugoslawischerLandeswährung in die Sozialistische Föderative 
Republik Jugoslawien eingeführt werden darf, für österreichische 
Staatsbürger kaum Vorteile bringen, wenn man von dem Weg zur 
Um,'lechslungsstelle absieht. 

Diesbezügliche Verhandlungen werden riegen 'des autonomen Devisen
bewirtschaftungsrechtes der Sozialistischen Föderativen Repub
lik Jugoslawien als nicht erfolgversprechend beurteilt D 
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